
 

Klassenbildung und Lehrkräftestundenzuweisung an den allgemein bildenden 

Schulen 

 

RdErl. d. MK v. TT.MM.2026 – 34-84001/3 – VORIS 22410 – 

 

Bezug: RdErl. v. 01.01.2025 (SVBl. S. 13, 75) – VORIS 22410 – 

 

Nummer 5.1 des Bezugserlasses wird mit Wirkung vom 01.08.2026 wie folgt geändert: 

 

1. Die Tabelle erhält folgende Fassung: 

 Anwesenheit an ... Tagen 

 1 2 3 4 5 

Grundschule, Primarbereich an För-

derschulen oder an einer IGS 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1) 

Hauptschule 0,1 0,2 0,3 0,4 - 

Oberschule, Realschule, Gymna-

sium, IGS 

0,08 0,16 0,24 0,32 - 

Förderschulen in den Förder-
schwerpunkten Lernen, Sprache, 
Sehen (Sehbehinderte), Hören 
(Schwerhörige) sowie emotionale 
und soziale Entwicklung 

0,19 0,37 0,55 0,73 - 

Förderschulen in den Förder-
schwerpunkten geistige Entwick-
lung, Hören (Gehörlose), Sehen 
(Blinde), körperliche und motorische 
Entwicklung sowie Förderschule im 
Bildungszentrum Hören – Sehen – 
Kommunikation 

0,4 0,7 1,0 1,3 - 

 

1) An Ganztagsgrundschulen ersetzt ab dem Schuljahr 2026/2027 schuljahrgangsweise aufsteigend, begin-
nend im Schuljahrgang 1, der Faktor 0,5 den Faktor 0,4 für die Teilnahme an fünf Tagen. 

 

2.  In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Ganztagsschulen können“ durch die Worte „Vor-

behaltlich der verfügbaren Haushaltsmittel können Ganztagsschulen“ ersetzt. 

 

3. Dem Absatz 3 wird der folgende Satz 2 angefügt: 

„Diese Ganztagsschulen erhalten im Sekundarbereich I einen Mindestzuschlag in Höhe von 

5 Stunden je Schulgliederung.“ 

 

3. Es wird der folgende Absatz 4 angefügt: 

„Ganztagsgrundschulen und Ganztagsförderschulen mit Primarbereich erhalten einen Min-

destzuschlag in Höhe von 10 Stunden.“ 

 


